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Vorwort

Darf ein Staat ausländische Flugstrecken besteuern, wenn der Start- oder Ziel-
flughafen im Inland liegt? Entspricht es dem geltenden Völkerrecht, Finanztrans-
aktionen in Aktien steuerlich zu belasten, deren alleiniger Anknüpfungspunkt zum
besteuernden Staat darin liegt, dass es sich um Aktien inländischer Unternehmen
handelt? Die vorliegende Untersuchung widmet sich diesen und vergleichbaren
Fragen und untersucht ausgehend vom Steuerrecht, in welchem völkerrechtlichen
Rahmen sich Staaten bei der extraterritorialen Rechtsetzung bewegen. Sie analysiert
umfassend und beginnend mit den völkerrechtlichen Grundlagen der Staatsgewalt
sowie der Grundstruktur der Völkerrechtsordnung, welchen Rechtsrahmen das
Völkerrecht Staaten bei der Auslandsverknüpfung von Rechtsnormen im Allge-
meinen und im Steuerrecht im Besonderen setzt. Ihr Kernanliegen besteht darin, ein
Kriterium herauszuarbeiten, anhand dessen strukturiert und nachvollziehbar auch
solche neuen Problemlagen völkerrechtlich gewürdigt werden können, bei denen
Staaten bisher völlig unbekannte Anknüpfungspunkte für die Rechtsetzung wählen.

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2019 von der Juristischen
Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster als Dissertationsschrift
angenommen. Sie wurde im Juni 2018 fertiggestellt, Literatur und Rechtsprechung
wurden im Wesentlichen bis Mai 2019 berücksichtigt.

Naturgemäß gebührt einer Vielzahl von Personen besonderer Dank für das Ge-
lingen dieser Arbeit: Zunächst möchte ich meinem Doktorvater Prof. Dr. Joachim
Englisch für die Betreuung der Arbeit und die Möglichkeit einer Tätigkeit als
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Steuerrecht danken. Mein Dank gilt
zudem Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Schön für die langjährige und großzügige För-
derung im Rahmen einer Anstellung als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-
Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche Finanzen sowie die Gewährung eines
Druckkostenzuschusses zur Veröffentlichung dieser Arbeit. Danken möchte ich
schließlich auch Prof. Dr. Niels Petersen für die überaus zeitnahe Erstellung des
Zweitgutachtens.

Darüber hinaus gilt mein Dank allen Kolleginnen und Kollegen aus meiner Zeit
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Steuerrecht in Münster und am
Max-Planck-Institut in München. Die zahlreichen Gespräche aus dieser Zeit haben
ein äußerst positives Arbeitsumfeld geschaffen, ohne das die Arbeit in dieser Form
kaum entstanden wäre. Besonderer Dank gebührt dabei Dr. Caroline Heber für
zahlreiche Gespräche und Diskussionen, die die Arbeit immer bereichert haben, und
Dr. Stefan Kreutzer für anregende Gespräche im gemeinsamen Büro. Nicht uner-



wähnt bleiben sollen auch Petra Golombek mit dem Team der Bibliothek, Gabriele
Auer sowie das gesamte Team der Verwaltung.

Schließlich möchte ich allen danken, die mich im privaten Umfeld vielfältig
unterstützt haben, zuvorderst meinen Eltern und meiner gesamten Familie. Auch sie
haben hierdurch maßgeblich zum Gelingen der Arbeit beigetragen.

Münster, im September 2019 Christian Sternberg
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Einführung

„Extra territorium ius dicenti impune non paretur.“1

„Wer außerhalb seines Gebietes Recht spricht, darf ungestraft missachtet werden.“2

Bereits das römische Recht war mit Fragen der territorialen Begrenzung der
Herrschaftsgewalt konfrontiert. Während ursprünglich nur für die Rechtspre-
chungsgewalt von einer territorialen Begrenzung auszugehen war, wurde diese
territoriale Begrenzung später auf die Rechtsetzungsgewalt übertragen.3 Mit Blick
auf die Rezeption des römischen Rechts überrascht es daher nicht, dass auch der
spätere Diskurs über die Territorialität der Rechtsetzungsgewalt im Mittelalter und
der Neuzeit unter Verweis auf diese frühen Regelungen über das Verhältnis von
Herrschaftsgewalt und Territorium geführt wurde.

Für die Frage nach der extraterritorialen Reichweite der souveränen Staaten kann
in bemerkenswerter Art und Weise auf diesen Ausspruch des römischen Rechts
verwiesen werden: Im Kern wohnt diesem Prinzip des römischen Rechts die Vor-
stellung inne, dass außerhalb seines Befugnisbereiches der Richter nicht befugt ist,
einWerturteil zu sprechen und zu richten. ImVölkerrecht ist der Richter selbstredend
nicht der aus dem staatlichen Bereich bekannte Richter, sondern der Staat als
Souverän. Dass die Staatlichkeit seit jeher prägende Souveränitätsprinzip beinhaltet
es, dass der Staat die höchste Instanz ist, die Wertungen bestimmt und richtet.4 Diese
Tätigkeit des Staates tritt nicht nur in der Rechtsprechung und Rechtsdurchsetzung
zu Tage, sondern bestimmt auch bereits die Setzung des positiven Rechts, das die
abstrakte, der Rechtsanwendung vorgelagerte Abwägung von Interessen und die
Entfaltung eines Werturteils zum Gegenstand hat.

Als Souverän unterliegt der Staat bei der Rechtsetzung lediglich den rechtlichen
Beschränkungen, die die Völkerrechtsgemeinschaft hervorgebracht hat. In dieser
Völkerrechtsgemeinschaft stehen sich die Staaten als gleichrangige, souveräne

1 D. 2 I. 20.
2 Siehe auch Fellmeth/Horwitz, Guide to Latin in international law, 2009, Extra territorium

ius dicenti impune non paretur: „One who gives a judgment outside his territory may be
disobeyed with impunity.“

3 Gutzwiller, Geschichte des Internationalprivatrechts, 1977, S. 29 ff.; Mann, Studies in
International Law, 1973, S. 17; Neumeyer, Die gemeinrechtliche Entwicklung des internatio-
nalen Privat- und Strafrechts bis Bartolus, 1916, S. 72 ff.

4 Krüger, Souveränität und Staatengemeinschaft, in: DGFIR, Zum Problem der Souverä-
nität, DGFIR Band 1, 1957, S. 1 ff., 23. Vgl. auch Kegel/Seidl-Hohenveldern, Zum Territo-
rialitätsprinzip im internationalen Öffentlichen Recht, in: Ferid u. a. (Hrsg.), Konflikt und
Ordnung, 1978, S. 233 ff., 237.



Völkerrechtssubjekte gegenüber, weshalb keinem Staat die Befugnis zukommt, in
Ausübung seiner Staatsgewalt über andere Staaten zu richten, wie eindrucksvoll auch
der ebenfalls dem römischen Recht entlehnte Grundsatz des Völkerrechts par in
parem non habet imperium5 belegt.

Dieses Nebeneinander der staatlichen Befugnisse, in Wahrnehmung der Recht-
setzungsgewalt zu werten und zu richten besteht aber nur dem ersten Anschein nach
als ein überschneidungsfreies System koordinierter Rechtsordnungen. Ebenso wie
bereits im Mittelalter unter anderem die zunehmende Mobilität der Menschen und
die stärkere Vernetzung der Welt Druck auf das personalistisch geprägte Herr-
schaftssystem ausübte und zur Herausbildung der territorial und personal konzi-
pierten Staaten zur Lösung der Herrschaftskonflikte führte, scheint die Rechtset-
zungsgewalt der Staaten in Zeiten der Globalisierung unter Druck zu geraten.
Während die einen auf Grund der Beschränkung der Rechtsdurchsetzung auf das
Staatsgebiet bereits den staatlichen Steuerungsverlust diagnostizieren, reagieren die
Staaten nicht nur mit einer zunehmenden Koordinierung der Rechtsordnungen,
sondern auch mit einer extraterritorialen Ausweitung ihrer Rechtsetzungsgewalt
über die Grenzen des Bereiches hinaus, in dem sie das Recht selbst unmittelbar
durchsetzen können. Diese Erstreckung beruht auf dem Bewusstsein, dass doch
gerade dieMobilität undVernetzung derWelt über Staatsgrenzen dazu führt, dass die
Rechtsordnung auch jenseits der unmittelbaren Durchsetzungsmöglichkeiten des
Staates wirksam werden kann.6

Auch wenn die Setzung grenzüberschreitend wirksamer normativer Vorgaben
daher kein neues Phänomen ist, so stellt sich die Frage nach der Befugnis der Staaten
zur extraterritorialen Rechtsetzung heute mehr denn je. In den letzten Jahren wurde
eine Vielzahl von Rechtssätzen geschaffen, die extraterritoriale Merkmale aufwei-
sen: Nachdrücklich belegt dies im Steuerrecht der europäische Richtlinienentwurf
für eine Finanztransaktionssteuer7, die die ebenfalls extraterritorial erstreckte eu-

5 Dieser der souveränen Gleichheit der Staaten entsprechende Satz des römischen Rechts
wird insbesondere im Rahmen der Immunität der Staaten bedeutsam, nach dem kein Akt der
Staatsgewalt eines Staates Gegenstand der Gerichtsbarkeit eines fremden Staates sein kann.

6 Oeter, Souveränität – ein überholtes Konzept?, in: Cremer u. a. (Hrsg.), Tradition und
Weltoffenheit des Rechts, 2002, S. 259 ff., 259 ff.; Beyerlin, Staatliche Souveränität und in-
ternationale Umweltschutzkooperation, in: Beyerlin u. a. (Hrsg.), Recht zwischen Umbruch
und Bewahrung, 1995, S. 937 ff., 940;Kamminga, Extraterritoriality, in:Wolfrum (Hrsg.),Max
Planck Encyclopedia of Public International Law; Emmerich-Fritsche, Vom Völkerrecht zum
Weltrecht, 2010; Ohler, Die Kollisionsordnung des allgemeinen Verwaltungsrechts Strukturen
des deutschen internationalen Verwaltungsrechts, 2005, S. 327;Di Fabio,Der Verfassungsstaat
in der Weltgesellschaft, 2001; Tietje, Internationalisiertes Verwaltungshandeln, 2001; Mann,
Studies in International Law, 1973, S. 28; Bär, Kartellrecht und Internationales Privatrecht,
1965, S. 346 ff.;Walker (Hrsg.), Relocating sovereignty, 2006;Colangel, Constitutional Limits
on Extraterritorial Jurisdiction: Terrorism and the Intersection of National and International
Law, Harvard LawReview, 2007, S. 121 ff., 128 ff.; Berman, The Globalization of Jurisdiction,
University of Pennsylvania Law Review, 2002, 311 ff., 327 ff.

7 Siehe zu dieser Teil 3 C. III.
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ropäische Finanzmarktregulierung8 ergänzen soll, die nach der Finanz- und Staats-
schuldenkrise etabliert wurde. Auch im Umweltrecht, dort bspw. im CO2-Emissi-
onshandel der Europäischen Union9 und der deutschen Luftverkehrsteuer10, und im
Arzneimittelrecht11 finden sich extraterritoriale Ansätze. Weiterhin ist mit der eu-
ropäischen Datenschutzgrundverordnung am 26. Mai 2018 ein neuer Regelungs-
bereich mit extraterritorialen Rechtsnormen geschaffen worden.12

Folge einer extraterritorialen Erstreckung der Rechtsetzung ist, dass in diesen
Fällen Staaten in Bezug auf Lebensverhältnisse Wertungen entfalten, die auch der
Befugnis anderer Staaten unterliegen. Dies hat im Ausgangspunkt ein Nebenein-
ander der Regelungsbefugnisse mehrerer Staaten zur Folge. Doch wenn im Aus-
gangspunkt die Rechtsetzungsgewalt dadurch gekennzeichnet sein soll, dass der
Staat als unabhängiger Richter höchster Instanz rechtssetzend tätig zu werden, so
fragt es sich, ob und unter welchen Voraussetzungen es ein solches Nebeneinander
überhaupt geben darf.

Folgt man in dieser Frage dem eingangs genannten Satz des römischen Rechts, so
bestehen diese Überschneidungen fort und es obliegt jedem Staat, seine Wertungen
unabhängig der Wertungen anderer Staaten zu verfolgen. Allerdings schließt sich an
die zitierte Aussage des römischen Rechts unmittelbar eineweitere Aussage an, nach
der gleichsam keinem Richter die Möglichkeit zukommt, seine Rechtssprechungs-
befugnis selbst zu begründen. Wird ein Richter daher im Rahmen seiner territorial
bezogenen Befugnis zur Rechtsprechung tätig, so bindet sein Urteil, darüber hinaus
kann es straffrei missachtet werden und kein Richter kann durch Richterspruch seine
Befugnis über das eigene Gebiet hinaus begründen. Hierin gelangt in ganzer Form

8 Vgl. bspw. Kapitel IV Abschnitt 1 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom15. Mai 2014 überMärkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung
der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, Kapitel IV der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale
Gegenparteien und Transaktionsregister und Art. 10 sowie Kapitel IV der Verordnung (EU)
Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 über Leerver-
käufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps.

9 Siehe zur extraterritorialen Regelung bspw. die Koordinierungsnormen in Art. 12, 25, 25a
der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003
über ein System für denHandelmit Treibhausgasemissionszertifikaten in derGemeinschaft und
zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (zuletzt geändert durch Beschluss (EU) 2015/
1814 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 2015 über die Einrichtung
und Anwendung einer Marktstabilitätsreserve für das System für den Handel mit Treibhaus-
gasemissionszertifikaten in der Union und zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG).

10 Siehe Teil 3 C. II.
11 Siehe § 78 Arzneimittelgesetz in Verbindung mit §§ 1, 3 Arzneimittelpreisverordnung,

der allerdings durch EuGH, Urteil v. 19.10.2016, C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung,
ECLI:EU:C:2016:776 als europarechtswidrig eingeordnet wurde.

12 Siehe zum räumlichen Anwendungsbereich Art. 3 (2) der Verordnung (EU) 2016/679
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).
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